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Protokoll des Heidelberger Gesprächs 8./9. März 2004

Veranstaltet von der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft, FEST, (Sabine Klotz) und der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden, AGDF (Jan Gildemeister)

Protokoll: Ute Johanna Hartwich (hartw@gmx.net) und Sabine Klotz (sabine.klotz@fest-heidelberg.de)

Vortrag Elisabeth Schroedter (Bündnis 90/ Die Grünen, Mitglied des Europäischen Parlaments): Braucht die Europäische Union die Zuarbeit der Zivilgesellschaft für ihre Außen- und Sicherheitspolitik?

Wie ist der aktuelle Stand der Entwicklung in der Außen- und Sicherheitspolitik?

Kompetenzen im militärischen Bereich

Mit dem Amsterdamer Vertrag von 1997 wurden die sogenannten „Petersberger Aufgaben“ festgeschrieben.
 Mit ihnen werden die zukünftigen Aufgaben des militärischen Armes der EU festgelegt. Im Vertrag von Nizza wurde 2001 der militärische Arm weiter verstärkt. So wurde u.a. das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK) als eine militärische Entscheidungsstruktur eingesetzt, welches aus Diplomaten der Mitgliedsstaaten besteht. Es soll im Krisenfall die Funktion eines Krisenstabes übernehmen.  Zusätzlich wurde ein Expertenausschuss geschaffen, der u.a. zukünftig eine Frühwarnfunktion für die EU innehat.

Die Sicherheits- und Verteidigungspolitik bleibt auch nach dem EU-Verfassungsentwurf ein intergouvernementaler Bereich der Europäischen Union, d.h. die Entscheidungsmacht liegt weiterhin beim Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs, die Europäische Kommission arbeitet diesem nur zu. Das Europäische Parlament ist von den Entscheidungsprozessen ausgeschlossen und wird oft nicht einmal informiert. Das Parlament versucht daher auf eigene Initiative hin, Kontrolle auszuüben und die Öffentlichkeit zu informieren. Es verfügt aber in diesem Bereich über keine definierte Funktion, die einzige Einflußmöglichkeit besteht durch die Mitbestimmung in Haushaltsfragen. Die eigentliche Entwicklung findet hinter verschlossenen Türen statt, da die nationalen Parlamente ebenfalls kaum Einflussmöglichkeiten auf die Entscheidungen des Europäischen  Rates haben. 

Weiterentwicklung des zivilen Arms

Gleichzeitig gibt es jedoch Instrumente im Bereich der Zivilen Konfliktbearbeitung der EU, die heute bestehen und vor einigen Jahren noch kaum denkbar waren. Diese sind unter Vorbereitung der Friedensbewegung entstanden und mittlerweile in der Europäischen Union etabliert worden. Einen wesentlichen Beitrag dazu haben die EU-Präsidentschaften Finnlands von Juli bis Dezember 1999 und Schwedens von Januar bis Juni 2001 geleistet. In dieser Zeit ist der zivile Arm der Konfliktbearbeitung in der EU entstanden. 

Finnland hat beispielsweise während seiner EU-Präsidentschaft dafür gesorgt, dass die zivile der militärischen Konfliktbearbeitung gleichgestellt wurde und einen Prozess zur Weiterentwicklung angestoßen, der jener im militärischen Bereich entspricht: So wird nun am Ende jeder EU-Präsidentschaft ein Bericht zur zivilen Konfliktbearbeitung vorgestellt, welcher an die nächste EU-Präsidentschaft weitergegeben wird.

Drei Ziele wurden dabei festgelegt:

1. Die vorhandenen nationalen Instrumente sollen gebündelt werden.

2. Eventuelle Überschneidungen sollen festgestellt und überwunden werden. 

3. Die Wirkungen der verschiedenen Instrumente sollen verglichen und verbessert werden.

Zusätzlich wurden weitere Aktionen vorgeschlagen: 

Es wurde ein eigener Reaktionsmechanismus des zivilen Armes etabliert und eine Datenbank der vorhandenen Instrumente zur Analyse möglicher Lücken eingerichtet.

Außerdem hat Finnland eine Studie zu Fähigkeiten und Möglichkeiten der zivilen Konfliktbearbeitung sowie eine Stärken- und Schwächenanalyse in Auftrag gegeben.

1999 hat das Europäische Parlament einen Bericht zur stärkeren Zusammenarbeit mit NGOs verabschiedet, darin wurde auch die Einsetzung eines Peace Corps gefordert. Dahinter stand das Konzept, die vielen verschiedenen NGOs mit ihrem  spezialisierten Wissen in unterschiedlichen Bereichen in die zivile Konfliktbearbeitung der EU mit einzubinden. Es sollte eine flexible Struktur für die Zusammenarbeit geschaffen sowie die finanzielle Unterstützung der NGOs ausgebaut werden. Ein Ziel, welches bereits umgesetzt wurde, war die Kooperation im Bereich von Trainingsmaßnahmen.

Während der schwedischen EU-Präsidentschaft wurden verschiedene Kongresse zum Thema Zivile Konfliktbearbeitung initiiert. Ein Kongress beschäftigte sich beispielsweise mit der  Zusammenarbeit zwischen EU, UN und OSZE, ein weiterer hatte die Zusammenarbeit zwischen den führenden NGOs in diesem Bereich und den Mitgliedsstaaten zum Thema. Die Weiterentwicklung wurde erreicht, in dem auf jedem Treffen des Allgemeinen Rates der EU (vierzehntägig) das Thema mit auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Erstmals wurden dadurch konkrete Ziele in den Bereichen Rechsstaatlichkeit und Bevölkerungsschutz sowie Instrumente der zivil-militärischen Kooperation festgelegt. 

Aktuelle Entwicklungen

Der 11. September stellte eine Zäsur auch für die Ausrichtung der EU dar. Während der spanischen EU-Präsidentschaft wurde der Bereich der Prävention uminterpretiert und nun im Sinne eines Ausbaus des europäischen Spionagesystems, u.ä. Maßnahmen verstanden. Gleichzeitig wurde auch die Frühwarnfunktion von der Europäischen Kommission auf das PSK übertragen, dieses hat jetzt auch die Verantwortung für Entscheidungen über militärische Einsätze. 

Die zivilen Instrumente sind von dem bisher breiten Ansatz auf vier Bereiche beschränkt worden: 

1. Aufbau von Polizeistrukturen

2. Hilfe im Bereich Rechtstaatlichkeit

3. Hilfe beim Zivilschutz

4. Hilfe beim Aufbau von ziviler Verwaltung

Damit wird der zivile Bereich auf das Aufräumen nach einem militärischen Konflikt begrenzt. Der erste EU-Einsatz, die Übernahme der Polizeimission in Bosnien-Herzegowina, hat aber im zivilen Bereich stattgefunden. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass der zivile Bereich ein integrierter Bestandteil der EU-Politik ist, während der militärische Bereich intergouvernemental angelegt ist. Der zivile Bereich ist nun nicht mehr eigenständig, sondern existiert nur noch im Zusammenhang mit dem militärischen. Insbesondere im Bereich der Prävention ist ein ziviler Ansatz nicht mehr vorhanden. Gleichzeitig gab es einen Ausstieg aus der Zusammenarbeit mit den NGOs. (Im Gegensatz dazu besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen NGOs und EU im Bereich humanitäre Hilfe, diese wird auch weiterhin bestehen bleiben.)

Im Rahmen der neuen Verfassung bleibt die EU jedoch eine Zivilmacht, insbesondere weil der militärische Bereich intergouvernemental organisiert ist und somit die EU keinen eigenständigen militärischen Arm hat. Problematisch ist jedoch, dass die Rüstungsindustrie Verfassungsrang erhält und eindeutig gefördert werden soll.

Seit Januar 2004 hat Irland die Präsidentschaft in der EU. Aufgrund der militärischen Neutralität Irlands besteht daher zur Zeit eine Chance für eine Weiterentwicklung im zivilen Bereich. 

Zusammenarbeit zwischen NGOs und der EU-Verwaltung

Es herrscht noch eine große Distanz zwischen der EU auf der einen und den NGOs auf der anderen Seite. Als Hauptgründe dafür sind die ungenügende Erfahrung miteinander sowie Unterschiede im Arbeitsstil und in der Organisationsform zu nennen. Eine Angleichung wäre aber auch nicht wünschenswert, da die Unterschiede auch den verschiedenen Zielsetzungen der EU und der NGOs dienen.

Aufgrund der Probleme in der Zusammenarbeit hat sich während der schwedischen EU-Präsidentschaft 2001 eine Dachorganisation der NGOs im Bereich Zivile Konfliktbearbeitung (European Peacebuilding Liason Office - EPLO
) aufgebaut mit entsprechenden professionellen Strukturen. Seitdem hat sich die Zusammenarbeit maßgeblich verbessert.  EPLO hat auf die Schlüsselrolle der NGOs hingewiesen und eine Verbesserung der Zusammenarbeit eingeklagt, sowohl im internationalen wie im lokalen als auch im Frühwarnbereich.

Schlussfolgerungen

Die zivile Konfliktbearbeitung der EU ist auf das Aufräumen nach militärischen Konflikten reduziert worden. Zudem ist eine de-facto-Verweigerung der EU zu beobachten, sich den Arbeitsstrukturen der NGOs zuzuneigen und mit ihnen Kompromisse einzugehen. Die Schlüsselrolle der NGOs in diesem Bereich ist dadurch in den Hintergrund geraten. (Diese Entwicklung lässt sich u.a. auch auf die letzten EU-Präsidentschaften - Spanien, Italien und Griechenland – zurückführen, da diese Länder über keine entsprechende Tradition einer Zusammenarbeit mit NGOs in ihren Staaten verfügen). Erstaunlich ist trotzdem, dass die zivilen Aufgaben nicht mehr mit den NGOs gedacht werden. Im Bericht der EU-Präsidentschaft zur Konfliktbearbeitung wird nur die Expertise der NGOs beim Aufbau von Rechtsstaatlichkeit genannt. Diese Rolle soll gestärkt werden. Wichtig wäre es, diese zugeschriebene Rolle auszufüllen und von da aus die Einflussbereiche der NGOs weiter auszudehnen. 

Die Europäische Kommission hat eine Reihe von Forschungsaufgaben mit angestoßen und ist dabei auch auf das Expertenwissen der NGOs angewiesen. Hier wäre ein Ansatzpunkt für eine Verbesserung der Zusammenarbeit. Ähnliches gilt für EU-Diplomaten, die in Krisengebieten tätig sind. Für sie sind die NGOs vor Ort zwar die Hauptinformationsquelle, es handelt sich dabei jedoch nicht um eine etablierte Kooperation. Auch hier wäre eine verstärkte Zusammenarbeit möglich.

Für die Zusammenarbeit in der Konfliktbearbeitung ist eine stärkere Transparenz notwendig. Dafür wäre eine Einbindung des Europäischen Parlamentes wichtig, da es die Brücke zwischen der EU und Zivilgesellschaft darstellt. Problematisch ist, dass auch im Europäischen Parlament Ansätze der Krisenbewältigung von Seiten zivilgesellschaftlicher Akteure nur noch im Kontext mit militärischen und staatlichen Aktivitäten besprochen werden. Ein möglicher Ansatzpunkt für eine politische Einflussnahme stellt die öffentliche Debatte dar. Hier sollten Themen wie die Schaffung des europäischen Rüstungsrates und Galileo verstärkt eingebracht werden. 

Weitere Informationen und Dokumente zum Thema sind auf der Internetseite www.elisabeth-schroedter.de zu finden. 

Diskussion

Der Mangel an demokratischer Legitimation der Außen- und Sicherheitspolitik wurde intensiv diskutiert. Einerseits werde die Außen- und Sicherheitspolitik immer mehr der Kontrolle der nationalen Parlamente entzogen, andererseits sei sie aber auch nicht soweit in die EU integriert, dass nun das Europäische Parlament über die Kontrolle verfüge. Beispielsweise gäbe es in Deutschland noch einen Parlamentsvorbehalt bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Die Entscheidungskompetenz des Parlamentes beziehe sich hier jedoch nur auf ein Ja oder Nein zu einem solchen Einsatz. Die konkrete Gestaltung eines entsprechenden Mandates für EU-Militäraktionen finde jedoch auf europäischer Ebene statt und unterliege weder dem Einfluss des deutschen Bundestages noch des Europäischen Parlamentes.  

Anschließend wurde das Verhältnis von militärischer zu ziviler Konfliktbearbeitung in der EU eingehender betrachtet. Die Referentin erläuterte, dass sich einerseits die Lobbyisten der Rüstungsindustrie besser durchgesetzt hätten, andererseits hätten die zivilen Akteure die Rolle, in die sie geschoben wurden, zu spät wahrgenommen, dann aber akzeptiert. Problematisch sei, dass sich größtenteils die Annahme durchgesetzt habe, Konflikte ließen sich ausschließlich militärisch lösen. Es gebe eindeutig Gebiete, in denen eine Zusammenarbeit von ziviler und militärischer Seite notwendig sei (bspw. In Nagorno-Karabakh). Kritisch zu betrachten sei jedoch, dass gerade in Krisengebieten das Militär immer mehr zivile Aufgaben übernehme (z.B. in Afghanistan). Dies werde wiederum mit den Unterschieden in den Arbeitsstrukturen und der mangelnden Professionalität der NGOs begründet. Das Militär suche aber auch einfach nach neuen Aufgaben, um seine Legitimation zu stärken. Der politische Ansatz der GASP werde nicht mehr präventiv und zivil gedacht. Die Bedeutung des Militärs – auch in der Wahrnehmung der Diplomaten – sei deutlich gestiegen. Zivile Konfliktbearbeitung drohe ein Anhängsel militärischer Einsätze zu werden

Einer der Teilnehmenden stellte fest, dass auch in der EKD militärisches Handeln in  die Debatte integriert sei und gar nicht mehr in Frage gestellt werde.

Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit NGOs wurde die Frage gestellt, warum diese zwischen Europarat und NGOs funktioniere, zwischen EU und NGOs jedoch nicht. Die Referentin erläuterte hierzu, dass bei der EU der kooperative Ansatz im Gegensatz zum Europarat fehle. Viele NGOs hätten die Rolle, die ihnen zugewiesen wurde, angenommen und sich zu wenig bemüht, ihre Position zu stärken. Es habe zwar Bemühungen zu einer stärkeren Professionalisierung der NGOs gegeben, diese seien jedoch nicht ausreichend. 

Abschließend wurde die Frage diskutiert, auf welchem Weg noch Einfluss auf den Verfassungsentwurf ausgeübt werden könnte. Folgende Fragen, die an Kandidaten für die bevorstehende Wahl des Europäischen Parlaments gestellt werden könnten, wurden von der Referentin vorgeschlagen:

Wie formulieren Sie zivile Konfliktbearbeitung? 

Welche Position haben Sie zur parlamentarischen Kontrolle in diesem Bereich?

Wie stehen Sie zu den Aufrüstungskonzepten in der EU und zu Galileo?

(Von Robert Hülsbusch (Kooperation für den Frieden) sind Wahlprüfsteine entwickelt worden. Sie befinden sich noch im Entwurf, der aktuelle Stand ist über Jan Gildemeister zu bekommen.)

In der Diskussion wird weiter darauf hingewiesen, dass eine öffentliche Debatte zur Rüstung notwendig wäre.

Vortrag Andreas Zumach (Korrespondent der taz, Genf): Die Außen- und Sicherheitspolitik der EU-Staaten aus der Sicht zivilgesellschaftlicher Friedensarbeit

Verfassungsentwurf und Solana-Papier

Betrachtet man den Verfassungsentwurf, so sind insbesondere das Demokratie- und Partizipationsdefizit zu kritisieren. Dieses Defizit wird dadurch verschärft, dass laut Verfassungsentwurf der Rat der Außenminister über Auslandseinsätze entscheidet und nicht das Europäische Parlament oder die nationalen Parlamente. Zugleich wird die Aufrüstung innerhalb der EU durch die Verfassung festgeschrieben. Diese Tendenz entspricht auch dem Solana-Papier, welches dem neuen Präventivkriegs-Konzept der USA (US-Doktrin) sowohl in den dargestellten Bedrohungsszenarien als auch in der Beschreibung der verfügbaren Instrumente sehr nahe kommt. Die Formulierungen über präventive militärische Einsätze sind dort relativ offen gehalten, die Bindung der Einsätze an ein Mandat der UN wird nicht vorgeschrieben. Es findet somit keine klare Abgrenzung zur US-Doktrin statt. 

Um doch noch den Verfassungsentwurf zu ändern, sollte der jetzige Entwurf abgelehnt und gleichzeitig ein Referendum über einen neuen Entwurf gefordert werden. Nur so könnte die Diskussion über die Verfassung erneut angeregt werden. Die Entwicklung des militärischen Arms der EU lässt sich u.a. auf die Verarbeitung des Krieges in Bosnien-Herzegowina zurückführen. Innerhalb der EU kam man dabei einstimmig zu dem Ergebnis: „Wir haben versagt.“ Unterschiedlich ist jedoch die Begründung, warum die EU versagt hat. Die Vertreter einer Militärmacht Europa meinen, das Versagen sei auf das Fehlen entsprechender militärischer Mittel zurückzuführen. Dies stimmt aber nicht. Die EU hat versagt, weil sich die drei Hauptmächte (Frankreich, Großbritannien und Deutschland) nicht einig waren. Es gab keine gemeinsame Antwort auf den Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina. Selbst wenn es eine EU-Einsatztruppe gegeben hätte, wäre diese nicht zum Einsatz gekommen. 

Verstärkt wurde die Einstellung, die EU bräuchte eine eigene Armee, durch die Verarbeitung des Kosovo-Krieges. In diesem Krieg wurde die EU von den USA dominiert. Die USA verfügten über mehr militärische Mittel, sie haben die anderen NATO-Staaten jedoch nicht daran teilhaben lassen. So wurden beispielsweise durch Satelliten gewonnene Informationen nicht weitergereicht. Eine Woche nach dem Ende des Kosovo-Krieges wurden auf dem Kölner EU-Gipfel im Juni 1999 dann die Weichen zugunsten des Militärs gestellt und damit auch der zivile Bereich zurückgedrängt. Diese Verlagerung des Schwerpunktes hin zu einem militärischen Ansatz der EU setzte sich auf den folgenden Gipfeln fort.

Einen weiteren Grund für die Aufrüstung stellt die bevorstehende Energiekrise dar. Abzusehen ist, dass die weltweiten Ölreserven um 2035 erschöpft sein werden. Je mehr diese Reserven in den kommenden Jahren sinken, um so stärker wird sich der Konflikt zwischen den Verbraucherstaaten, und damit auch zwischen den USA und der EU verschärfen und eventuell auch militärisch ausweiten. 

Die Tendenz zu einem weiten und umfassenden Verständnis der Verteidigungspolitik war schon in den Verteidigungspolitischen Richtlinien der Kohl-Regierung im Jahr 1992 zu erkennen. Schon damals wurde konstatiert, dass es kaum noch eine direkte Gefahr für einen militärischen Angriff auf die Bundesrepublik Deutschland gebe. Als zukünftige Ziele der Verteidigungspolitik wurden dort u.a. die Sicherung der Weltmeere sowie des Zugangs zu Öl- und Gasreserven genannt. 

Zivile Konfliktbearbeitung der Bundesregierung

Vom zivilen Bereich der EU muss gefordert werden, dass die Mitgliedsstaaten entsprechendes Personal gut ausbilden und vorhalten, welches schnell einsetzbar ist. Es sollte auch entsprechend abgesichert sein und für die Rückkehr des Personals müssten auch die notwendigen Absicherungen getroffen werden (Rückkehr in den Beruf, etc.). Dies lässt sich (schon rein finanziell) jedoch nur als Alternative zu dem Ausbau des militärischen Bereiches verwirklichen. 

Handlungsansätze

Erstens sollte der aktuelle Verfassungsentwurf deutlich abgelehnt und eine neue Verfassungsvorlage auf jeden Fall allen EU-Bürgern in einem Referendum zur Abstimmung vorgelegt werden.

Zweitens sollten die Friedensdienste versuchen, Einfluß auf den sich zur Zeit in der Entwicklung befindlichen Aktionsplan „Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“ der Bundesregierung zu nehmen. So sollte beispielsweise eingefordert werden, das regelmäßig von der Politik angesprochene Konzept des „No-Harm“ auch umzusetzen. Dies geschieht im Augenblick nicht, was insbesondere im Bereich der Außenwirtschaftspolitik deutlich wird. Ausgeblendet werden auch weitere Themen wie der Energieverbrauch, Waffenexport etc. In den Bereichen, in denen Beschränkungen existieren, beruhen sie zumeist auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Internationale und nationale Abkommen werden zu wenig angestoßen oder, wenn vorhanden, kaum umgesetzt. 

Diskussion 

Bei der Diskussion um das Verhältnis von ziviler und militärischer Konfliktbearbeitung wurde kritisiert, dass sich die Friedensbewegung zu sehr auf das Thema zivile Konfliktbearbeitung konzentriere. Themen wie Abrüstung und Entmilitarisierung würden dadurch verdrängt. Gleichzeitig werde auch eine Diskussion über die Problematik einer zivil-militärischen Zusammenarbeit bewusst ausgeklammert. Die Nichtregierungsorganisationen sollten sich weigern, Lückenbüßer für eine verfehlte staatliche Politik zu werden, und stattdessen die Voraussetzungen für Alternativen zu militärischen Einsätzen benennen: Mehr staatliche Ressourcen, eine Personalressource von 3.-5.000 „Einsatzzivilpersonen“.

Als einen Ansatzpunkt für die Friedensbewegung wurde das Papier „Global 2000“ genannt und eine verstärkte Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Gruppen in den USA sowie mit der Umweltbewegung gefordert. 

Die übrige Diskussion konzentrierte sich auf den EU-Verfassungsentwurf. Hinsichtlich einer Ablehnung oder Zustimmung zu diesem Entwurf gab es verschiedene Auffassungen. Einerseits wurde kritisiert, dass das Demokratiedefizit nicht genügend ausgeglichen werde, da die Kompetenzen des Europäischen Parlamentes weiterhin begrenzt blieben und es insbesondere in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik kein Mitspracherecht bekäme. Andererseits wurde der Fortschritt, der in diesem Entwurf enthalten ist, hervorgehoben. Der Verfassungskonvent sei eine neue Methode der Zusammenarbeit auf europäischer Ebene und die Verfassung stelle neue Instrumente der Partizipation bereit. So sei beispielsweise die Möglichkeit eines Volksbegehrens darin enthalten. Dieses habe die Sammlung von mindestens einer Millionen Stimmen zur Bedingung. Gegenüber der aktuellen Situation stelle die Verfassung somit einen Fortschritt dar, der längerfristig jedoch nicht ausreichend sei. Ein Mangel an demokratischer Partizipation wurde aber nicht nur für die Außen- und Sicherheitspolitik, sondern auch für die Wirtschafts- und Umweltpolitik konstatiert. Erst seit dem es um die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen gehe, finde eine öffentliche Debatte über diesen Mangel an Mitbestimmungsmöglichkeiten statt. Kritik fand der Vorschlag von Andreas Zumach, den Verfassungsentwurf insgesamt abzulehnen. Es wurde vorgeschlagen, stattdessen die Veränderung einzelner Punkte zu fordern und dafür Bündnispartner wie Wohlfahrtsverbände und Kirchen oder Bundestagsabgeordnete zu suchen, die der Verfassung mit 2/3-tel Mehrheit zustimmen müssen.

In der Diskussion um das Verhältnis zwischen deutschem Grundgesetz und EU-Verfassung wurde festgestellt, dass die EU-Verfassung grundsätzlich über dem Grundgesetz stehe. Die Beschränkungsmöglichkeiten des deutschen Militärs durch das Grundgesetz würden damit durch die EU-Verfassung aufgehoben. Es könnte jedoch eine Organklage angestrebt werden, um diese Frage klären zu lassen. Es wurde ebenfalls die Frage diskutiert, inwiefern bei Inkrafttreten der EU-Verfassung auch das in der deutschen Verfassung enthaltene Recht auf Widerstand genutzt werden könne, um gegen die EU-Verfassung vorzugehen.

Vortrag Gabriele Wittmann (Fränkisches Bildungswerk für Friedensarbeit): Kommunale Friedensarbeit angesichts der weltpolitischen Situation am Beispiel des Gesprächskreises Frieden des FBF

Konzeption

Das hier vorgestellte Projekt ist unter dem Eindruck der Demonstrationen gegen den Irak-Krieg entstanden. Während der Demonstrationen wurde schnell deutlich, dass Sprachlosigkeit unter den Teilnehmenden zu spüren war. Friedenspolitische Themen wurden nicht ausführlich in der Öffentlichkeit diskutiert.

Um öffentliche Debatten zu friedenspolitischen Themen zu fördern und zivilgesellschaftliche Kräfte zu stärken, wurde in Nürnberg der Gesprächskreis eingerichtet. Dieser soll eine Sensibilisierung für Themen des Friedens und eine Bewusstmachung bei den Teilnehmenden schaffen. Dadurch soll die Sprachlosigkeit überwunden und diese Themen mehr in die Öffentlichkeit gebracht werden, in dem über Themen informiert, ein persönlicher Bezug hergestellt und Wege zu aktivem Handeln aufgezeigt werden.

Die Umsetzung erfolgte durch den Aufbau des Organisationskreises, die Konzeption des Ablaufs der Veranstaltungen und eine Vernetzung mit anderen Organisationen.  

Um auch Menschen anzusprechen, die mit kirchlicher Arbeit nichts zu tun haben,  wurde das „Bildungszentrum Stadt Nürnberg“ in die Organisation mit einbezogen. Angestrebt ist die weitere Vernetzung, beispielsweise mit anderen Friedensgruppen wie Pax Christi, dem Nürnberger Menschenrechtszentrum, dem Friedensmuseum Nürnberg usw. 

Thematisch ist das Angebot sehr breit gefächert. Bisher wurden die Fragen „Was ist Frieden?“, „Was bedeutet Frieden für uns?“ sowie die Themen „die Verteidigungspolitischen Richtlinien der Bundeswehr“, „Ansätze ziviler und gewaltfreier Konfliktbearbeitung in Palästina/Israel“,  „Medien und Krieg – Erzeugung von Krisen durch die Medien“ diskutiert. Im nächsten halben Jahr sollen außerdem die Themen „Menschenrechte und Frieden“, „Außen- und Sicherheitspolitik der EU“ und „Friedensdienste“ behandelt werden.

Die Veranstaltungen sind in drei Schritte unterteilt: Zu Beginn wird ein Input zu dem Thema gegeben, danach folgt ein Austausch innerhalb der Gruppe, um anschließend eigene kleine Schritte für die Teilnehmenden zu entwickeln.

Rückblick und Ausblick

Als schwierig hat sich die Offenheit des Forums herausgestellt. So gibt es sowohl regelmäßig als auch wechselnd Teilnehmende. Dadurch entwickelt sich der Gesprächskreis eher zu einer Informationsveranstaltung, da eine tiefergehende Zusammenarbeit nur begrenzt möglich ist. Insbesondere die Entwicklung von „kleinen Schritten zum Frieden“ stellt sich als problematisch heraus, da es in diesem offenen Rahmen schwierig ist, die persönliche Ebene anzusprechen. Zur Zeit wird die Struktur der Veranstaltung noch weiterentwickelt, um die richtige Form (zwischen öffentlicher Diskussions-/Vortragsveranstaltung und Seminar) für den Gesprächskreis zu finden. 

Es hat sich während der letzten Monate gezeigt, dass es sinnvoll ist, mehrere Veranstaltungen zu einem Thema anzubieten, wenn ein entsprechendes Interesse besteht. Festzustellen ist auf jeden Fall ein Mangel an Informationen, der auf diesem Weg auch gefüllt werden kann.

Die Teilnehmenden sind zu einem großen Teil mittleren Alters. Es ist schwierig, die jüngere Generation mit einzubeziehen. Es gibt auch nur wenige Organisationen jüngerer Leute, die im friedenspolitischen Bereich aktiv sind. Hier stellt sich die Frage, wie diese Themen stärker an die Jugendlichen herangetragen werden können. Angedacht ist beispielsweise eine engere Zusammenarbeit mit den Schulen, dafür sind jedoch im Augenblick nicht genug Ressourcen vorhanden, da es sich um ein ehrenamtliches Projekt handelt.


Diskussion

In der Diskussion über den Gesprächskreis als Methode wurde die Frage gestellt, ob dadurch die Sprachlosigkeit der Menschen zu diesen Themen aufgehoben werden könne. Eine Vertiefung einzelner Themen wurde dazu als ein Ansatzpunkt genannt. Wichtig sei es dabei auch, persönliche Beispiele von anderen Projekten mit einzubinden und den Erfolg dieser Projekte aufzuzeigen. Betont wurde, dass mit dieser Methode die Unmenge an verfügbaren Informationen durch eine persönliche Vermittlung und damit auch eine persönliche Filterung der relevanten Themen handhabbar gemacht werden könnte. 

Anschließend wurde festgestellt, dass noch stärker analysiert werden müsste, welcher Bedarf bei den Leuten eigentlich vorhanden sei. Die Referentin legte dar, dass insbesondere aktuelle Themen, wie die Situation in Israel/Palästina, auf großes Interesse stießen. Die thematische Schwerpunktsetzung sei daher nur schwer planbar, da sich die Veranstaltungen stark auf das aktuelle Interesse der Teilnehmenden beziehen sollen.

Danach wurde über die Entwicklung nach den Anti-Irak-Kriegsdemonstrationen diskutiert. Es wurde festgestellt, dass diese Bewegung kaum eine eigene Kultur entwickelt habe, da es sich einerseits um eine sehr kurze und spontane Bewegung handelte und andererseits Menschen mit sehr unterschiedlichen Interessen und Einstellungen daran teilnahmen. Als einziges Symbol sei die Pace-Fahne erhalten geblieben.

Bei der Diskussion über die stärkere Einbindung von Jugendlichen wurde vorgeschlagen, weitere Partner wie Pfadfinderorganisationen und die kirchliche Jugendarbeit mit einzubeziehen. Als ein Grund für das fehlende Interesse der Jugendlichen an den Veranstaltungen wurde die geographische Entfernung zu aktuellen Krisen und Bedrohungen genannt. So sei es Attac über das Thema der Liberalisierung und Privatisierung von Wasserversorgung und Krankenhäusern gelungen, Jugendliche zu mobilisieren, da sie direkt von diesen Maßnahmen betroffen seien.  Als weitere Gründe wurde die Veranstaltungsform genannt, da sich viele Jugendliche eher im Rahmen von Aktionen und Aktivitäten engagieren würden, als an Diskussionsveranstaltungen teilzunehmen. Ein weiteres Problem wurde im Altersunterschied zwischen den Jugendlichen und der „alten“ Friedensbewegung gesehen.  

Christian Staffa (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste): Welche friedenspolitische Wirkung haben Freiwilligendienste?

Die Arbeit der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) geschieht im Bewusstsein der gegenwärtigen Bedeutung des Nationalsozialismus und des Holocaust. ASF verfolgt ihre Ziele vor allem durch internationale kurz- und langfristige Freiwilligendienste, Aktionen und Kampagnen. Derzeit arbeiten 160 Freiwillige in 13 Ländern mit ASF. ASF arbeitet dabei mit Partnerorganisationen vor Ort, die Einbindung der Freiwilligen wird durch diese vorgegeben (Partner-/Opferorientierung in der Praxis). Den  Friedensdienst sieht ASF als die konkrete, zeichenhafte Übernahme von Verantwortung für die Folgen des Nationalsozialismus. Er eröffnet die Möglichkeit umzukehren, und begründet die Hoffnung auf eine gemeinsame, gerechtere und friedliche Zukunft. Die Arbeit richtet sich gegen Antisemitismus, Rassismus, Antislawismus, jede Art von Menschenrechts-verletzungen und soziale Ungerechtigkeit.

Es gibt vier Dimensionen, in denen die Freiwilligendienste eine Wirkung haben können:

1. Dimension: auf Partner und Opfer

2. Dimension: auf diejenigen, die diesen Dienst leisten

3. Dimension: innerhalb der Kirchen 

4. Dimension: in der Gesellschaft 

Die ersten beiden Dimensionen sind welche, die für alle Freiwilligendienste im christlichen Raum gelten müssten. 

Der größte Erfolg ist, dass die Freiwilligen von Aktion-Sühnezeichen selbst lernen und ihre Erfahrungen nach ihrer Rückkehr hier in die Gesellschaft mit einbringen.

Themen, die von den Freiwilligen diskutiert werden, sind beispielsweise Nationalismus, sowohl der Freiwilligen untereinander (es sind ca. 10 % Freiwillige in Deutschland aus anderen Ländern) als auch der Nationalismus innerhalb der Gastländer, der die Freiwilligen oft sehr irritiert. Ein weiteres Thema, mit dem beispielsweise die Freiwilligen in den USA konfrontiert sind, ist die verstärkte Konfrontation Europa-USA. ASF setzt sich immer gegen Anti-Amerikanismus zur Wehr und protestiert dagegen. 

Ein Problem ist, dass die politischen Themen, die sich für die Freiwilligen aus ihrem Dienst ergeben, nicht weiter getragen werden. Sie bleiben in den einzelnen „stecken“ und werden zu wenig in die Gesellschaft eingebracht. Dies ist auch ein institutionelles Problem der Entsendeorganisationen. 

Fazit 

Freiwilligendienste haben eine friedenspolitische Wirkung. Diese liegt in diesen vier Dimensionen, die erstens Dialog mit den Partnern als langfristig friedensstiftende Wirkung beinhalten, zweitens bezogen auf die Selbstreflexivität der Freiwilligen, die lernen „dem/der Anderen“ nicht abwehrend oder feindlich gegenüberzutreten – Empathie, drittens diese Erfahrung in die deutsche Gesellschaft und Kirche einbringen. 

Diskussion

Es wurde intensiv diskutiert, welche Rolle die deutsche Geschichte heute noch spiele bzw. spielen solle und welches Gewicht sie bei dieser Arbeit zukünftig haben soll. Der Referent erklärte dazu, dass die Arbeit nicht vergangenheits-, sondern zukunftsorientiert sei, weil die deutsche Geschichte weiterhin aktuell bleibe. Ein Teilnehmer erklärte, dass hinsichtlich der Aktualität der deutschen Geschichte  zwischen Ländern, die Opfer des Nationalsozialismus waren und solchen, die nicht davon betroffen waren, zu differenzieren sei. Unabhängig von der seit der NS‑Herrschaft vergangenen Zeit bleibe das Thema für die Opferländer relevant und sei wahrscheinlich in anderen Ländern schon lange nicht mehr relevant gewesen. 

Daran anknüpfend wurde diskutiert, warum das Thema Kolonialismus nicht mehr Beachtung finde. Der Referent erläuterte dazu, dass ASF bewusst nur ein begrenztes Themenspektrum bearbeite, so wurde bspw. auch die Entwicklungspolitik ausgeklammert. Eine Ausdehnung der Themen würde die Organisation überfordern. Dadurch werde aber auch möglicherweise ungerechtfertigter Weise der Zusammenhang von NS-Geschichte und Kolonialismus ausgegrenzt. Als eine Erklärung für die Verdrängung des Themas wurden Schuldgefühle genannt, was durch eine Abgrenzung von den eigentlichen „bösen“ Kolonialländern wie den Niederlanden und Frankreich vereinfacht werde. Zudem wurde festgestellt, dass der Kolonialismus im Gegensatz zu den Verbrechen, die in Europa verübt wurden, relativ weit weg stattgefunden habe und vielleicht deshalb nicht so sehr betrachtet werde. 

Im Zusammenhang mit dem Israel/Palästina-Konflikt wurde die Frage gestellt, wie ASF mit dem Thema umgehe. Der Referent erläuterte, dass im Israel/Palästina-Konflikt die Methode der Irritation der eigenen Bilder und im besten Falle einer Irritation der Einheimischen durch die Fragen und Reflexionen der Freiwilligen, einen Hauptansatz der Arbeit darstelle. Wichtig dabei sei, dass die Freiwilligen sich möglichst nicht frühzeitig mit einer Seite solidarisierten. Kontrovers wurde auch die Frage diskutiert, ob – angesichts der Vergangenheit - Deutschland die israelische Politik kritisieren dürfe. Zur Positionierung deutscher Organisationen im Israel/Palästina-Konflikt wurde argumentiert, dass eine Kritik an der derzeitigen Politik Israels notwendig sei, da nichts die Existenz Israels so sehr gefährde wie diese. Deshalb müsse man eine kritische Position gegenüber der aktuellen Politik haben. Ein Problem von Kritik aus Europa sei jedoch, dass es einige Regierungen mit Beteiligung antisemitischer Parteien gebe, so dass jede Kritik aus Europa für Israel nicht akzeptabel sei. Außerdem habe es keine eigene europäische Politik in der Region gegeben, die Europäer hätten sich meistens nur an die Politik der USA gehängt. 

Die Wirkung der Freiwilligen nach ihrer Rückkehr wurde anschließend diskutiert. Der Referent stellte dar, dass die Freiwilligen durch ein Rückkehrerseminar eingebunden werden. Anschließend werde ihnen auch die Möglichkeit geboten, sich ehrenamtlich bei ASF zu engagieren, beispielsweise durch die Vorbereitung und Durchführung von Seminaren für die nächsten Freiwilligen. Zur Zeit sei zudem geplant, den Aufbau von Regionalgruppen zu stärken und eine größere Außenwirkung zu organisieren. Es wurde die Idee eingebracht, in einem Abstand von drei Jahren einen Kongress für Freiwillige zu einem aktuellen Thema zu veranstalten. 

Anschließend wurde der Vorschlag diskutiert, die Gruppen für Rückkehrerinnen und Rückkehrer verschiedener  Entsendeorganisationen in einer Region aufzubauen, um ihnen die Möglichkeit eines Austausches und den Aufbau einer Lobbyarbeit für Freiwilligendienste zu ermöglichen. Es wurde vorgeschlagen, diese Gruppen im Rahmen einer ökumenischen Zusammenarbeit zu organisieren. Kritisiert wurde an diesem Ansatz, dass dadurch womöglich die Verbindung zu den Entsendeorganisationen verloren ginge und damit auch die Unterstützung durch die ehemaligen Freiwilligen.

Zusammenfassende Diskussion der Referate, Konsequenzen für die AGDF und ihre Mitglieder in Bezug auf mögliche Handlungsansätze

Um eine Änderung des EU-Verfassungsentwurfes zu erreichen, wurde eine direkte Intervention bei Abgeordneten durch entsprechende Anfragen vorgeschlagen. Außerdem sollten Kontakte zu Freunden in Ländern, die noch ein Referendum zur EU-Verfassung abhalten werden, genutzt werden, um sie auf die Kritikpunkte an der Verfassung hinzuweisen. Gleichzeitig wurde aber Skepsis hinsichtlich des grenzüberschreitenden Widerstandes geäußert, da in anderen Ländern das Bewusstsein für die Militarisierung der EU noch geringer sei als in Deutschland.

Es wurde festgestellt, dass die EU-Politik immer noch stark von nationalen Interessen bestimmt werde, beispielsweise hätten Schweden und Finnland ein stärkeres Interesse an einer Stärkung des zivilen Ansatzes als beispielsweise Italien, aber auch Deutschland. Um etwas zu verändern, seien daher die Politiker/innen in Berlin die richtigen Ansprechpartner/innen. Es müsse Druck auf die Abgeordneten dort ausgeübt werden, um eine Veränderung zu erreichen. Denn die Entscheidung über die Relevanz von Militär und ziviler Krisenprävention und Konfliktbearbeitung sowie über die Ressourcenverteilung erfolgt in den Nationalstaaten.

Es wurde betont, dass es vielen Organisationen an einem Bewusstsein für die europäische Ebene fehle. Da der zivile Bereich in die EU integriert sei, verfüge dieser über ein Potential, welches stärker genutzt werden müsse. EPLO sei eine kleine Initiative, werde aber auch von mehreren Organisationen getragen. Wichtig wäre es deshalb, noch einmal bekannter zu machen, welche Organisationen daran beteiligt seien und die Zusammenarbeit auszubauen.

Die AGDF solle das Terrain in Brüssel mehr sondieren, um zu sehen, ob es dort nicht Ansätze und Arbeitsmöglichkeiten gebe, um auf die EU einzuwirken und die vorhandenen Ressourcen in der EU (d.h. in den Mitgliedsländern) stärker nutzen zu können. So werde es beispielsweise Ende März in Dublin eine Konferenz über die Zusammenarbeit zwischen NGOs und der EU geben. Es sei sinnvoll zu beobachten, was sich dort entwickelt. 

Es wurde angemerkt, dass neben der Kritik an der Militarisierung der EU durch den Verfassungsentwurf auch der Bereich der zivilen Instrumentarien mehr thematisiert  und in die Medien gebracht werden sollte. Im Widerspruch dazu wurde festgestellt, dass es den Medien nicht an Informationen über das zivile Instrumentarium fehle. Vielmehr bestehe auch bei Medienvertreter/innen der Irrglaube, das Militär sei fähiger, zu einer Lösung von internationalen Konflikten beizutragen als zivile Instrumente. Eine kritische bis zynische Einstellung zu zivilen Ansätzen sei in den Medien vorherrschend.

Der Aktionsplan „Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“ der Bundesregierung wurde als weiterer Ansatzpunkt für eine Einflussnahme genannt. Dabei bestehe jedoch das Problem, dass nur das Auswärtige Amt und das BMZ daran aktiv beteiligt seien, das Verteidigungsministerium jedoch nicht. Dadurch könnten die Vertreter des Auswärtigen Amtes und des BMZs bei einer Diskussion über mangelnde Ressourcen immer auf die Dominanz des BMVs verweisen.

Zum Thema Freiwilligendienste wurde vorgeschlagen, eine Kampagne für diese Arbeit anzusetzen. Dies sei insbesondere im Hinblick auf die zu erwartende Abschaffung von Wehr- und Zivildienst notwendig. Gleichzeitig sollte auch innerhalb der evangelischen Kirche der Beitrag der Freiwilligendienste zu einer friedlichen Entwicklung wieder stärker betont werden, da die Bedeutung der Friedensdienste in der letzten Zeit stark zurückgedrängt worden sei.

Kurzinformation zur FEST

Die FEST ist ein interdisziplinäres Forschungsinstitut und hat vier verschiedene Arbeitsbereiche: Frieden, Nachhaltige Entwicklung, Natur und Kultur, Religion und Kirche. Diese sind jeweils auch interdisziplinär zusammengesetzt. 

Die FEST ist eines der fünf am Friedensgutachten beteiligten Institute. Innerhalb des Arbeitsbereiches Frieden beschäftigt sich Frau Eisenbart mit Nuklearwaffen, Herr Empell ist Völkerrechtsexperte, Herr Ratsch ist Mitherausgeber des Friedensgutachtens und untersucht Ressourcenkonflikte, Frau Klotz arbeitet zur Zeit an dem von der Deutschen Stiftung Friedensforschung (DSF) geförderten Projekt „Der Beitrag des Zivilen Friedensdienstes zur zivilen Konfliktbearbeitung in Bosnien Herzegowina und Kosovo/Kosova“ und beschäftigt sich mit Fragen von Friedensethik und Friedensdiensten. Weitere Projekte im Arbeitsbereich Frieden befinden sich derzeit noch in der Akquise. 

Die FEST gibt einmal im Jahr einen Jahresbericht sowie im Juni und Dezember einen Newsletter heraus, beide sind kostenlos bei der FEST erhältlich. 

Weitere Informationen zur FEST und zur AGDF sind auf den folgenden Internetseiten zu finden: 

www.fest-heidelberg.de
www.friedensdienst.de

Themenvorschläge für die nächsten Heidelberger Gespräche

· Zusammenarbeit mit der Friedensbewegung in den USA

· Verhältnis zwischen USA und Europa: Ist eine Machtbalance in der Welt notwendig? 

· Ist der Präventivkrieg als ein Dauerzustand zu sehen oder ist eine Rückkehr zum Völkerrecht zu erwarten?

· Politik und Jugend; insbesondere: Wie können Jugendliche stärker in die Friedensbewegung einbezogen werden?

· Konflikte um Zugang zu Ressourcen (Öl und Gas) 

· Religion und Gewalt (inkl. religiöser Fundamentalismus)

· 60. Jahre Kriegsende und Befreiung vom Nationalsozialismus 

� Die Aufgaben beruhen auf den Petersberger Beschlüssen von 1992, in denen beschlossen wurde, dass die WEU als militärischer Arm der EU gestärkt und sie als europäischer Pfeiler der NATO etabliert werden soll. Unter anderem wird dort die Krisenintervention als eine Aufgabe für die WEU genannt.


� Mitglieder von EPLO sind beispielsweise SaferWorld, der Bund für Soziale Verteidigung und Pax Christi. Zu den Aufgaben von EPLO gehört es zu beobachten, was aktuell auf europäischer Ebene geschieht und die Mitgliedsorganisationen darüber zu informieren. Außerdem werden Stellungnahmen der Mitgliedsorganisationen zu bestimmten Themen gesammelt und dann gemeinsame Statements entwickelt. Gleichzeitig ist EPLO auch eine Informationsquelle für Abgeordnete des Europäischen Parlamentes. (www.eplo.org) 
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